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Oarlsnche. 2S. Sebvva»Reilaqe des volkskreunü
Regierung greife zu !

^ur Arbeiterkreisen schreibt man uns :
ils aufmerksamer Leser der Parteivresse fällt es einem auf , das

??5 Cmcbmcn der Nationalsozialisten gerade in letzter Zeit darauf
durch provozierendes Auftreten die Aufmerksamkeit der

Wirtlichkeit auf sich zu lenken . Unterzicbt man speziell das Karls -
..Leiborgan"

, „Der Führer "
, einer genauen Durchvrüfung , so

M man feststellen , dah das , was das Blättchen sich für 25 Psg .
^ >tet, meistenteils den Gipfel der Gemeinheit erreicht. So erschien

tutjcm ein Artikel „Severin im Freßbädle "
. Man verhöhnt hier

Mann aus dem Proletariat , weil er sich auch als Reichsmini-
"' r nicht schämt , in Erbolungsstunden in dem Kreise von Partei -
Kunden , u verweilen . Bekanntlich ist dieses Erholungsheim Bad
Illbach Eigentum der freien Gewerkschaften. Hier sieht man aber

deutlich die Grundtendenz dieser „Arbeitervartci ". Wie sollten
N °uch Monokclbackfischc im Kreise der Proleten wobl fühlen . —

letzte Nummer dieses Papiers bringt einen Aufruf zur „März -
in dem gesagt wird , dah am l . März alles „in Bereit -

ist. Die Andeutung kann man ja vielseitig verstehen. Er¬
bsen ist, da» sich die SA . schon beute als Sturmtruppe für das
"«ritte" Reich auserkoren fühlen . Und wenn man Gelegenheit bat ,
A"u«l im Stillen nationalsozialistische Hirngespinsterei zu belau -

^ nimmt es einem nicht wunder , mit welcher Begeisterung
Anhänger sich zu ihnen gezogen fühlen , „denn lange wird es
mehr dauern , bis es einmal kracht" , ist ihre Meinung .

®>nes sei festgestellt : All die jungen Burschen und ihre Draht -
^ >er fühlen sich heute schon als „Habnim Korb "

, weil sie wis-
p dag sie nichts zu befürchten haben . Und wenn man mit den
^ beitsbrüdern sich über die Nazis unterhält , so muh man immer
L°ber auf die weitverbreitete Meinung in Arbeiterkreisen stohen :' 'an kann es nicht verstehen, dah die Regierung nicht energischer
B *eift ! In dem Moment , wo man sich dazu berbeilieh , den Roten
? ' >tkämpserbund zu verbieten , hätte gleichzeitig ein Verbot der
Mr erfolgen müssen ; denn beides sind Organisationen , die

öffentlich als Unterminierrr der derzeitigen Staatsform beken -
Wohl wird eingewendct w^ den , dah man keine genügende

^ Ndhabe hat . Das provozierende Auftreten in Dietlingen ,
Bersammlungssprengung in Heidelberg , die Zusammenstöhe

^ Pforzheim , die Affäre bei der Versammlung der Friedens -
Mllschaft in Karlsruhe , die Hölziade in der Festballe, die
Zugänge im „Darmstädter Sof "

, waren dies alles nur Zu-
^ Momente ? Und die „M ä r z o f f e n s i v e" soll die so harmlos
Kaufen ? Vielleicht, wenn die Arbeiterschaft und die gesamten
^ blikaner sich noch weiter von diesen halberwachsenen Burschen

die Nase . lassen .
j

$ in 9. SW« }, nicht am 15 ., wie es im Führer heiht , planen die
°zis eine Bauernkundgebung in Langensteinbach, die ihren Söbe-

IjWi mit inner jener bekannten Schimpfepisteln des „Landwirts "

erreichen soll. Man verspricht sich eine grobe Beteiligung ; '

jgto bereits stehen 150 Freimittagstische zur,Verfügung . Es ist dies
?! di« Langenfteinbacher Republikaner wohl eine gute Gelegen-
Jj , auf diese Art diejenigen herauszusinden , die diese Bewegung
^ stützen, um somit ihre Konsequenzen zu ziehen. Anschließend an
^

'» Kundgebung marschieren die Nazis mit Gaukapelle nach Ett -
, ? » ° n , woselbst im Sonnensaal eine grobe Kanone (man mun-

Goebbels) losgelassen werden soll.
-̂ r meisten bcr zu durchziehenden Dörfer sind mit einem groben

gewerkschaftlich und parteipolitisch Organisierter bevölkert und
^ Benehmen gar mancher dieser Uniformierten gibt vielleicht dem

«annensten Arbeiter Veranlassung , eine abweisende Bemerkung
» . drachen, und schon ist das „Geplänkel " da . Der Bericht des
N ^ rs über die „Schlacht von Dietliugen " ist ja so ein Kapitel .
J Teufel dann los ; dann ist es letzten Endes die Regie -
i, der der Torwurf gemacht wird , dah sie nicht alles aufbot,

Zusammenstöhe zu vermeiden.
toi W doch die Regierung endlich klar sein , dah durch

drovokatorischesAuftreten ausgesprochener Republikfeinde auch
der Fadeu der Geduld bei der Arbeiterschaft

*' ®"d dann wäre die Regierung mitschuldig, weil sie es
zuläht , dah Organisationen öffentlich im Lande herum-

hie »ur den einen Zweck verfolgen, Unfrieden zu säen und
,, »Volksseele ins Kochen" zu bringen . Also : Zu greifen ! Ehe

' " spät ist !

lvas die Hitlerzenfur enthüllt
8 .P .D wird uns geschrieben :

igk
ä Programm der Nationalsozialisten , versaht von Feder,- ®uf Seite 29 : „Wir verzichten auf keinen Deutschen im Su -

“" Unw . In der fünften Auflage aber herht es an der
stelle : „Wir verrichten auf keinen Deutschen in Sudeten -

sil̂ ^ nd in Elsaß-Lothringen . in Polen , in der Völkerbunds-^E ^ ud , in Elsab-Lothringen , in Polen , in der Völkerbunds-
Ai ^ Oesterreich .

" Die Worte in Südtirol sind durch die Sitler -
ro , N ?ur aus dem Programm stillschweigend entfernt wor-
«i« »Woraus man den Schluß zu ziehen bat , dah Herr Hitler auf

wische « in Südtirol zu verzichten gedenkt !

Das Jntriguenspiel im Berliner Polizeipräsidium
Pressereferent des Berliner Polizeipräsidiums , Regie¬

re at Schönv , ist nach Kassel versetzt worden , wo er
§st!rh , brtretung des dortigen Polizeipräsidenten übernimmt . Die
"hl erfolgte u . a . im Zusammenhang mit dem Jntriguen -

***« Persönlichkeiten der Berliner Polizei .

^
^ kosz,Zeichnungen unter apostolischer Zensur ?

28. Febr . ( Funkdienst.) Der Geschäftsträger der apo -
id Nuntiatur in Berlin hat bei der Reichsregierung und
>»

^ en Regierung gegen die Verhöhnung der Religion und
I, m ^es Pavstums durch eine kommunistische Ausstellung
itNacn Protest eingelegt . Er richtete sich vor allem gegen Aus-
t l* (50cJ )Ori Zeichnungen von Grosz , die u . a. Christus am Kreuz

?^ aske und Stiefeln mit der lleberschrift zeigen : „Maul
^ cnen“ - Diese Zeichnungen sind von der Polizei mit

^ ^ -Raterial der Ausstellung beschlagnahmt worden.

xuttto- da $umat
a ? Wenn man etwas über die im Jahre 1809 erlassene allgemeine

Gefindeordnung für das Grohherzogtum Baden schreiben will , so
muh man von der etwas früheren , in Deutschland bestehenden Leib¬
eigenschaft ausgehen . Diese war die höchste Form der Ausbeutung
eines Menschen durch den andern , die sich in nichts vom Sklaventum
des Altertums unterschied , nur . dah in der neueren Zeit der „Herr"
nicht mehr direkt das .Recht über Leben und Tod seines Sklaven
batte . Sonst aber war tzer Leibeigene der gänzlichen Willkür seines
Herrn überantwortet . Der Leibeigene und seine Familie waren für
deren Besitzer eine War « , über die er nach Herzenslust verfügen
konnte. Die männlichen Leibeigenen muhten dem Herrn ihre ganze
Arbeitskraft und Intelligenz , die weiblichen ihm außerdem ihre
Reize restlos zur Verfügung stellen . Die Leibeigenen waren für
ihren gesamten Lebensunterhalt , Wohnung , Nahrung , Kleidung ,
erhaltene oder nicht erhaltene Prügel vollkommen von der Gnade
ihrer Herrschaft abhängig . Das Wort „Gnade" wurde der Inbegriff
des Verhältnisses zwischen der Herrschaft und Dienerschaft. Es wurde
besonders kultiviert im Hofschranzenstil und hat in den Titulaturen
„gnädige Frau " und „gnädiger Herr" in der sog . „guten Gesell¬
schaft" beute noch Hausrecht. Leibeigene wurden ehedem mit deii
Gütern ererbt oder gekauft und dieser Zustand bestand so lange ,
eben so lange die darunter geplagten Menschen sich ihn gefallen
liehen.

In Europa hat zuerst die grohe französische Revolution mit der
Leibeigenschaft aufgeräumt ; in Deutschland bestand sie noch bis an¬
fangs des vorigen Jahrhunderts , in Rußland bis zum Jahre 1861.
Und wenn devote Geschichtsschreiber es dem Grohherzog Karl Fried¬
rich als besondere Ruhmestat anrechnen, daß er schon im Jahre 1793

'die Leibeigenschaft aufhob , so dürfte zu diesem Entschluß die Nähe
der französischen Grenze und das , was jenseits derselben vorging ,
wesentlich mit beigetragen haben.

Während nun vordem die Herrschaften ihre Dienerschaft aus den
Reihen der Leibeigenen nahmen , muhten sie dieselbe von nun an
„dingen"

. Infolge der grohen Armut des Volkes war stets genügend
Angebot vorhanden . Aber obwohl die Leibeigenschaft gefallen war ,
kann ingn kühnlich behaupten , dah sich die „Herrschaften" gegenüber
den Dienstboten noch viele Rechte herausnebmen konnten. Das
„Gesinde " stand nach den Anschauungen jener Zeit nicht hoch in
Achtung. Ist doch die Etbomologie des Wortes „Gesindel" ' ein¬
wandsfrei in dem Worte „Gesinde " zu suchen, was auf diese Mib -
achtung hindeutet Wer damals als Dienstbote sein Leben fristen
muhte, war ein armes , verachtetes Geschöpf, das noch keinen An¬
spruch auf freies Menschenrecht besah . Noch um das Jahr 1800 her¬
um war in Karlsruhe den Dienstboten einfache Kleidung polizeilich
vorgeschrieben ; auch durften sie keine Trauerlleider ' tragen . Die
„gnädige Frau " von dazumal brauchte sich also nicht wie heute grün
und blau ru ärgern , wenn ihr das „Mädchen"

, die „Person "
, Sonn¬

tags in Bembergseide und Bubikopf Konkurrenz macht .

Auch sonst war die Polizei bestrebt, die Faulenzerei zu bekämpfen,
selbstverständlich nur wenn es sich um Handwerksgesellen und ,Ar¬
beiter handelte — Herrschaften konnten faulenzen so viel sie wollten
— indem sie Handwerksgesellen polizeilich verpflichtete, jeden Tag
zu arbeiten . Beschäftigungslose wurden einfach in polizeilichen Ge¬
wahrsam genommen.

Am 13 . Mai 1809 wurde eine allgemeine Gefindeordnung für das
Grohherzogtum Baden erlassen, die um Weihnachten desselben
Jahres in der Residenzstadt Karlsruhe in Kraft trat . Von Rechten
für die Dienstboten war darin noch wenig zu finden . Die Eesinde-
ordnung atmete noch ganz den Geist der Leibeigenschaft. Zunächst
wurde eine Meldung der Dienstboten auf der Polizei eingeführt .
Jeder Dienstbote muhte im Besih eines Mietscheines sein , der die
obrigkeitliche Anerkenimng des Dienstverhältnisses darstellte . Wer
einen Dienstboten ohne Mietschein einssellte oder behielt , wurde mit
einer Buhe von drei Reichstalern belegt , Dienstboten aber , die ohne
Mietschein betroffen wurden , wurden einfach ins Gefängnis gesperrt
oder ausgewiesen. Wanderziele waren Ostern, Johanni , Michaeli
und Weihnachten. Dienstboten , die in einem Jahre vier - oder in
zwei Jahren dreimal ohne genügenden Grund den Dienst wechsel¬
ten — nach Ansicht der Herrschaft natürlich — wurden unter Polizei¬
aufsicht gestellt oder ausgewiesen . Streitsachen »wischen Dienstherr¬
schaft und Dienstboten wurden von der Polizei binnen 24 Stunden
summarisch und ohne Appellationsrecht an das Gericht erledigt .
Zur Heranbildung guter Mädge wurde den Hausfrauen polizeilich
empfohlen, junge Mädchen aufzunehmen ; diese wurden dem Willen
der Herrschaft und nötigen Falles der väterlichen Zucht ( ! ) über¬
geben, nicht minder einer väterlichen Liebe empfohlen. Die Herr¬
schaft wurde verpflichtet, sie zum Kirchgang und „allem guten Geist
der Ordnung anzuhalten "

. Die Mädchen muhten sich zu wenigstens
einjährigem Dienst gegen den üblichen Lohn verpflichten, zu wel¬
chem die Polizei — um die Hausfrauen ru entlasten — jährlich 20 fl.
beitrug ; sicherlich sehr nett von der damaligen Polizei .

In welchem Geiste diese erste badische Gefindeordnung gebandbabt
wurde , geht daraus hervor , dah im Avril 1815 von der Polizeidirek¬
tion Karlsruhe als Supplement verfügt wurde , dah „auf Begehren
einer Dienstherrschaft deren ungehorsamen oder widerspenstigen
Dienstboten sogleich und ohne weitere Berhandlung abgeholt und
auf 24 Stunden , nach Befinden auch auf längere Zeit , eiugesperrt
werden". Mit dem Ersuchen hatte die Dienstherrschaft für „Turm¬
gebühr und Atzung " je 28 Kreuzer zu entrichten . Während der
Arrestreit muhte der eingesverrte Dienstbote zum Vorteil der Dienst-
Herrschaft stricken, nähen oder spinnen.

Da das heutige Karlsruher Rathaus im Jahre 1822/25 erbaut
wurde , so ist anzunehmen , dah im Rathausturm , der bekanntlich sei¬
ner Zeit Amtsgefängnis war , Dienstmädchen für die Schrullen ihrer
„Gnädigen " in Schimpf und Schande büben muhten . — Herrliche
Zeiten für die „Gnädigen " von dazumal !

Liberale Steuertheorie

SOZIAL
HENTNERi

Beim Anziehen der Steuerschraube muß immer der
Lebensspielraum d - r ein einen Bevölkerungs¬

kiaffen berücksichtigt werden .

Sleuerspione
Von zuständiger Stelle wird uns geschrieben : In verschiedenen

Zeitungsartitetn ist unter der lleberschrift „Sleuerspione an
der Arbeit " über einen Prozeß berichtet worden, der in letzter
Zeit das Reichsgericht beschäftigt bat . Es bandelt sich um die Klage
eines Kaufmanns , der vom Reichsfiskus eine Belohnung für An¬
gaben über Steuer - und Abgabenzuwiderhandlungen beansprucht,
die er seinerzeit in dem bekannten Svritwebcrvrozeß gemacht hat .
Der Fall stammt bereits aus dem Jahre 1924, liegt also weit zu¬
rück . Die in den Zeitungsartikeln daran geknüpften allgemeinen
Bemerkungen sind nicht richtig. Zunächst sei den immer wieder von
bestimmter Seite aufgegstellten Behauptungen gegenüber betont ,
dah es nicht zutrifst , daß Beamte in irgendwelcher Form an
dem Mehrauskommen an Steuern und Strafen prozentual beteiligt
sind . Dagegen können Privatpersonen eine Belohnung
von höchstens 5 Prozent des in die Reichskasse fliehenden Mehrbe¬
trages an Steuern und Strafen erhalten , wenn sie Angaben machen ,
die zu der -Aufdeckung von Steuer - und Abgabezuwiderhandlungen
führen . Bei dem heutigen bedauerlichen Stand der Steuermoral ist

es noch nicht möglich gewesen , auf das Material , das aus Anzeigen
privater Personen über Zuwiderhandlungen gegen die Steuer - und
Abgabengesetze berrübrt , zu verzichten. Wie die Praxis zeigt, istder finanzielle Erfolg derartiger Mitteilungen recht grob. Zahl¬
reiche Steuerzuwiderbandlungen werden aufgedeckt , von denen die
Finanzämter andernfalls keine Kenntnis erhalten würden . Es ban¬delt sich dabei um Steuerpflichtige , deren Einkommen und Vermö¬
gen nicht leicht zu übersehen ist, vor allem um solche Personen , denendas erforderliche Staatsbewubtsein fehlt . Im Jnteresie einer ge¬
rechten Verteilung der Steuerlast zum Wähle der Allgemeinheit
wird daher vorerst auf das Anzeigematerial nicht verzichtet werden
können. Wemi die Zeitungsartikel weiter von Bäderüberwachungund Konterollmitteilungen über Personen , die besonderen Aufwandtreiben , sprechen , so schildern sie Mahnabmen der Inflationszeit , die
seit langem abgebaut sind .

Oie Zollerhöhungen für Raffee und Tee
Mit Wirkung ab 5. März wird der Zollsatz für rohen Kaffee auf

160 Jl , für nicht rohen usw . Kaffee auf 300 Jl und für Tee auf
350 Jl erhöht . Kaffee und Tee, die sich am 5. März im freien Vor-
kehr befinden , unterliegen einem Nachzoll , der für einen Doppel¬
zentner Kaffee 30 Jl , für einen Doppelzentner Tee 130 Jl beträgt .Vom Nachzoll befreit sind Kaffee und Tee im Besitz von
Haushaltungsvorst and en, die weder Kaffee verarbeiten ,
noch mit Kaffee oder Tee oder daraus hergestellten Getränken
Handel treiben , sofern die Gesamtmenge nicht mehr als je 5 Kilo¬
gramm beträgt .

Die Vermahlung von Znlandsweizen
Der Reichsanzeiger veröffentlicht eine Verordnung des Reichs-

Ministers für Ernährung und Landwirtichaft , auf Grund des Ge¬
setzes über die Vermahlung von Jnlandsweizen vom 4. Juli 1929,
wonach jede im deutschen ZollgebiA liegende Mühle , die ausländi¬
schen Weizen vermahlt im März 1930 von der Weizenmenge, die
sie in diesem Monat vermahlt , mindestens 50 Prozent Jnlands¬
weizen »u vermahlen bat .

Mieterschutz vorläufig nur bis 1. Juni 1931 verlängert -^
Berlin , 28. Febr . (Funkdienst.) Der Wobnungsausschuß des

Reichstags beschloß, am Donnerstag die Verlängerung der Mieten
schutzbestimmunoen nur bis »um 1. Juni 1931 anzuerkennen. Die
Regierung hatte eine Verlängerung von 2 'A Jahren vorgeschlagen.

Die Hoheitszeichen des Deutschen Reichs
Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der

Bestimmungen über die Hoheitszeichen des Deutschen Reichs und
ihre Handhabung trägt Rechnung die soeben herausgekommene Ver¬
öffentlichung „Die Hoheitszeichen des Deutschen Reiches" , Wappen ,
Flaggen und Kokarden"

, herausgegeben vom Reichsministerium des
Innern in Verbindung mit dem Reichskunstwart , Reichsverlagsamt ,Berlin NW 40. Das Heft bringt auf 14 Seiten Text mit 22 farbigen
Abbildungen die geltenden Bestimmungen über die Reichsfarben ,
das Reichswavven , den Reichsadler und die deutschen Flaggen , über
den Gebrauch der Amtsschilder und Dienstsiegel durch Reichsbe¬
hörden, über Hoheitsanordnungen und Verhalten der Reichsbehör¬
den und ihrer Vertreter bei besoirderen Anlässen sowie über Reichs-
kokarden . Bestellungen sind an das Reichsverlagsamt , Berlin NW
40, zu richten. Der Preis beträgt 1,75 Jl .

990._ ln den SCHAUFENSTERN des
IV1OB EI . HAUSES MARS ..

MARKTPLATZ

Das Schlafzimmer in Rüstern mit
Zebrano — Preis complett Mark

Das Speisezimmer in Nussbaum mit QQA
Palisander — Preis complett Mark

Das Herrenzimmer in Birken ge¬
höhnt — Preis complett Mark

Beste Qualität ( 68
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